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Begründung  

4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Kattendorf 
___________________________________________________________________ 

für die Grundstücke  

� Teilgebiet 1:  Reiterhof Struvenhüttener Straße 1  
� Teilgebiet 2:  Radler-Cafe Sievershüttener Straße 36  
___________________________________________________________________ 

1.  Allgemeines

Die Gemeindevertretung Kattendorf hat in ihrer Sitzung am 19.12.2006 beschlossen, die  

4. Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen. Ziel der 4. Flächennutzungsplan-

änderung ist die Darstellung einer Fläche für ein Radfahrer-Café auf dem Grundstück Sie-

vershüttener Straße 36 und die Darstellung einer Fläche für einen Reiterhof auf dem Grund-

stück Struvenhüttener Straße 1. 

Teilgebiet 1 – Reiterhof – 

Die Darstellungen des Regionalplanes I des Landes Schleswig-Holstein, die Darstellungen 

des Landschaftsplanes der Gemeinde Kattendorf, der amtliche Flurkartenauszug, die erteil-

ten Baugenehmigungen sowie eine Luftbildaufnahme wurden sorgfältig miteinander abgegli-

chen.  Dabei wurde festgestellt, dass sich die Abgrenzung zwischen dem regionalen Grün-

zug und der Ortslage Kattendorf bereits in der Karte des Regionalplanes I an dem Fließge-

wässer nördlich vom Reiterhof orientiert. Auch wenn aufgrund der Maßstäblichkeit des Regi-

onalplanes I die Darstellung des regionalen Grünzuges nicht flächenscharf gesehen werden 

kann, drängt sich dieses Gewässer auch in der Örtlichkeit als natürliche Abgrenzung für den 

regionalen Grünzug auf. Eine ähnliche Wirkung hat auch der Knick westlich vom Reiterhof, 

der von der Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße bis unmittelbar zum Fließgewäs-

ser reicht. Auf diese Weise wird die Fläche östlich vom Knick, südlich des Fließgewässers, 

westlich der Struvenhüttener Straße und nördlich der Kaltenkirchener Straße deutlich abge-

grenzt und liegt nicht mehr im Bereich des regionalen Grünzuges. Zwischen diesen natürli-

chen Abgrenzungen und dem Geltungsbereich der 4. Flächennutzungsplanänderung liegt 

ein deutlicher Abstand von ca. 20 m im Minimum. Insofern werden die Belange des Regio-

nalplanes durch diese Planung nicht beeinträchtigt und insbesondere die Ziele der Raum-

ordnung beachtet.  

Der Landschaftsplan stellt nahezu den gesamten Bereich westlich der Struvenhüttener Stra-

ße als Eignungsfläche für den Biotopverbund dar. Ausgenommen hiervon sind lediglich die 

Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße und der Bereich des „bisherigen“ Reiterhofes 
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(Stand bis 1995) mit dem bestehenden Reitplatz und dem hieran nördlich angrenzenden 

Gebäude. Das westlich angrenzende Gebäude ist zwar 1995 genehmigt worden, wurde aber 

erst später realisiert und vermessen. Aus diesem Grunde wurde die Erweiterung des Reiter-

hofes bei der Landschaftsplanung von der Gemeinde Kattendorf übersehen und nicht be-

rücksichtigt. Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes orientiert 

sich Richtung Norden und Westen an den äußeren Abgrenzungen der bereits vorhandenen 

und genehmigten baulichen Anlagen. In diesem Bereich ist mit einer Realisierung eines Bio-

topverbundes und damit der Umsetzungen des Landschaftsplanes nicht mehr zu rechnen. 

Insofern wird von den Darstellungen des Landschaftsplanes abgewichen, dessen Ziele und 

deren Umsetzbarkeit jedoch nicht beeinträchtigt. 

Es wird Fläche für die Landwirtschaft geändert in ein Sondergebiet -Reiterhof-. 

Teilgebiet 2 – Radfahrer-Cafè 

Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I liegt die Fläche im Bereich des regionalen 

Grünzuges. Nach Ziff 4.2 Abs. 3 RegPlan I sollen zur Sicherung der Freiraumfunktion Belas-

tungen der regionalen Grünzüge vermieden werden. Die geplante Darstellung des  

SO-Gebietes „Ausflugslokal“  im Bereich des regionalen Grünzuges ist aus landesplaneri-

scher Sicht vertretbar. Das geplante Radfahrer-Cafè ist Gegenstand des aktuellen Dorfent-

wicklungsplanes und an einer Route des kreisweiten Freizeitradwegenetzes gelegen. 

Der Landschaftsplan (festgestellt am 09.01.2003) weist den Bereich für die  

Teilfläche 2 als Fläche für die Landwirtschaft  -Baudenkmal-  aus.  

Das dargestellte SO-Gebiet (Sievershüttener Straße 36 -Radfahrer-Café) umfasst eine Flä-

che von knapp 400 m2 und umfasst die vorhandenen Gebäude einschl. der Hof- und Garten-

flächen. 

Rechtsgrundlagen für die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes sind: 

− das Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141) in der zuletzt geänderten 

Fassung, 

− die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 127) in der zuletzt ge-

änderten Fassung und 

− die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhaltes 

(PlanzV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I Nr.3 S. 58) . 

2. Lage und Umfang des Plangebietes

Die genaue Lage und der genaue Umfang der Teilflächen ergeben sich aus der Planzeich-

nung im Maßstab 1:2000. 
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Teilgebiet 1: (Reiterhof) 

Das Grundstück Struvenhüttener Straße 1 (Reiterhof) liegt am nördlichen Rand der Ortslage 

Kattendorf westlich der Einmündung in die Kaltenkirchener Straße. Das dargestellte Son-

dergebiet –Reiterhof- umfasst eine Fläche von ca. 3.500 m2.  

Teilgebiet 2: (Radfahrer-Café) 

Das Grundstück Sievershüttener Straße 36 (Radfahrer-Café) liegt im östlichen Gemeinde-

gebiet an der L 80 Richtung Hüttblek. Das dargestellte SO-Gebiet umfasst eine Fläche von 

knapp 400 m2. 

3. Planungsziele und Planungsinhalt

Teilgebiet 1: 

Am nördlichen Ortsausgang Richtung Struvenhütten befindet sich ein Reitbetrieb. Dieser 

Betrieb wird von einem Verein betrieben und ist daher nicht privilegiert im Sinne des § 35(1) 

BauGB. Der rege Zuspruch erfordert Erweiterungsmaßnahmen, mit dem Ziel der Anpassung 

an die notwendigen reitsportlichen und therapeutischen Erfordernisse.  

Der Verein umfasst ca. 200 Mitglieder. Das Vereinskonzept basiert auf den Bereichen thera-

peutisches Reiten, Integration und Reitunterricht. Im wöchentlichen Turnus werden 45 Klien-

ten im therapeutischen Reiten von Fachpersonal nach den Kriterien des Deutschen Kurato-

riums für Therapeutisches Reiten betreut. Der Einzugsbereich der Klienten erstreckt sich 

von Hamburg bis Bad Bramstedt. Die Vereinsmitglieder werden im wöchentlichen Kurs-

System jeweils 2 Stunden unterrichtet, hiervon sind 90 % der Teilnehmer Kinder und Ju-

gendliche. Das Konzept beruht nicht nur auf reitsportlicher und reittherapeutischer Förde-

rung, besonderes Gewicht wird auch auf das soziale Lernen innerhalb möglichst konstanter 

Reitgruppen gelegt.  

Seit Jahren gibt es deutlich mehr Anfragen nach Reitunterricht und therapeutischem  Reiten 

als berücksichtigt werden können. Die jetzigen Reithallen-Außenmaße von 15 m x 22 m sind 

für den Reitsport ebenso wie für das therapeutische Reiten nur ein Notbehelf. Auch der Au-

ßenreitplatz entspricht nicht den Normmaßen. Die geplante Erweiterung erlaubt eine Anglei-

chung an vergleichbare Reitbetriebe und verhilft vielen wartenden Kindern dazu, ihren ge-

wünschten Reitsport auszuüben. Zu diesem Zweck wird Fläche für die Landwirtschaft geän-

dert in ein Sondergebiet -Reiterhof-.  

Die Teilfläche 1 (Reiterhof) liegt an der K 112. Entlang dieser Straße besteht ein 15 m brei-

tes Anbauverbot s. a. § 29 Straßen- und Wegegesetz (StrWG). 
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Teilgebiet 2:  

Im Zuge der ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse kam die Idee, das Grundstück 

Sievershüttener Straße 36 zu einem Radfahrer Café zu entwickeln. Diese Idee wurde als 

Maßnahme in den Dorfentwicklungsplan aufgenommen. Hiermit wird das kreisweite Radver-

kehrswegekonzept gefördert. Die Maßnahme hat somit Bedeutung für den Kreis Segeberg, 

die Region Amt Kisdorf und die Gemeinde Kattendorf.

Die Errichtung eines Radfahrer-Cafés auf dem Grundstück Sievershüttener Straße 36 ist als 

private Maßnahme P 4 Gegenstand des aktuellen Dorfentwicklungsplans (s. Anlage). Das 

Café liegt an einer Route des kreisweiten Freizeitradwegenetzes, die auch als Streckenvor-

schlag Bestandteil des landesweiten Radverkehrsnetzes ist. Das Amt Kisdorf hat den Bau 

eines straßenbegleitenden kombinierten Rad- und Gehweges von Kattendorf über Hüttblek 

nach Sievershütten an der L 80 als Projekt in sein integriertes Wegenetz aufgenommen. Es 

ist davon auszugehen, dass aufgrund der attraktiven Lage und des Zusammenhanges mit 

dem historischen landwirtschaftlichen Gebäude ein attraktives Ziel für Ausflügler entstehen 

wird. Das Fahrradcafé kann zu einer verbesserten Infrastruktur beitragen und somit die tou-

ristische Qualität der Region steigern. Die Darstellung erfolgt als Sondergebiet - Ausflugslo-

kal -. 

Das Gebäude Sievershüttener Straße 36 war als einfaches Kulturdenkmal in der Denkmä-

lerkartei des Landes Schleswig-Holstein eingetragen. Aufgrund baulicher Maßnahmen, die 

nicht mit dem Denkmalamt abgesprochen waren, wurden die Denkmaleigenschaften für das 

Reetdachgebäude vom Landesamt für Denkmalpflege bereits mit Wirkung vom 20.08.2004 

aberkannt. Der Gemeinde waren die besondere bauliche Situation und die Entwicklung des 

Gebäudes bekannt. Die Überlegungen der Gemeinde sind in den  Aufstellungsbeschluss 

und in den Entwurfs- und Auslegungsbeschluß eingeflossen. Sie lässt sich dabei nicht in 

erster Linie von dem Privatinteresse leiten, sondern von einer aus Sicht der Gemeinde posi-

tiven und sinnvollen Nutzung des Grundstückes im Hinblick auf eine Verbesserung der Frei-

zeitinfrastruktur der Gemeinde und der Region. Der Verlust der Denkmaleigenschaft des 

Reetdachgebäudes (am 20.08.2004) ist zwar auch aus Sicht der Gemeinde bedauerlich, 

jedoch für die Realisierung der angestrebten Nutzung nicht zwingend erforderlich. 

Wie bereits dargelegt, ist die Idee, das Grundstück Sievershüttener Straße 36 zu einem 

Radfahrer Café zu entwickeln, im Zuge der ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse 

entwickelt worden und als Maßnahme in die Dorfentwicklungsplanung des Amtes Kisdorf 

aufgenommen worden. Die Maßnahme fördert das kreisweite Radverkehrswegekonzept und 

hat somit Bedeutung für den Kreis, die Region Amt Kisdorf und die Gemeinde Kattendorf. 

Zugleich werden damit auch die Ziele der Raumordnung im Hinblick auf die Naherholungs-

nutzung der regionalen Grünzüge (Regionalplan I) beachtet. 
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Die Vorschläge der unteren Denkmalschutzbehörde an die konkrete Gestaltung des Bau-

körpers (wie z. B. regionaltypisch genähten First, grüne Fensterblendrahmen) werden im 

Baugenehmigungsverfahren geprüft. 

Der Flächennutzungsplan stellt die Art der baulichen Nutzung dar und keine Detailregelun-

gen zur Größe, Umfang und Gestaltung eines konkreten Vorhabens. Diese Details sind nach 

§ 5 BauGB mangels bodenrechtlicher Relevanz auch nicht darstellbar.  

Seitens der Gemeinde Kattendorf besteht kein eigenes Interesse, diese Details über einen 

Bebauungsplan zu regeln. Auch unter erneuter Abwägung der Belange der Ziele der Raum-

ordnung, Freizeit und Erholung sowie den privaten Interessen der Eigentümer einerseits mit 

den Belangen des Denkmalschutzes andererseits hält die Gemeinde daher im Ergebnis an 

ihrer Planung fest. 

Das Radfahrercafe  liegt an der L 80. Entlang dieser Straße besteht ein 20 m breites Anbau-

verbot  s. a. § 29 StrWG. 

Die Planungsziele für beide Flächen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Änderung von Fläche für die Landwirtschaft in ein Sondergebiet -Reiterhof- um die Ent-

wicklung eines reitsportlichen Betriebes zu ermöglichen. 

• Darstellung eines Sondergebietes „Ausflugslokal“  

für die Errichtung eines Radfahrercafés  

4. Umweltbericht

4.1  Einleitung

a) Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Auf die Ausführungen unter Ziffer 1 und 3 wird verwiesen. 

b) Darstellung der Ziele des Umweltschutzes (In einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für die Bauleitplanung 

von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und Umweltbelange bei der 

Aufstellung berücksichtigt wurden): 

Fachgesetze (soweit sie für den Bauleitplan von Bedeutung sind): 

In dem Bauleitplan werden die Ziele der Naturschutzgesetze des Bundes und des 

Landes Schleswig-Holstein, sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Was-

serhaushaltsgesetzes, des Landeswassergesetzes, des Bundes- und des Landesbo-

denschutzgesetzes und des Denkmalschutzgesetzes sowie der auf Grundlage dieser 
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Gesetze erlassenen Verordnungen im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Soweit 

bindende rechtliche Vorgaben bestehen, werden diese unmittelbar beachtet. 

Teilgebiet 1 

Die Darstellungen des Regionalplanes I des Landes Schleswig-Holstein orientieren 

sich am Fließgewässer nördlich des Reiterhofes und am Knick westlich vom Reiterhof, 

der von der Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße bis unmittelbar zum Fließ-

gewässer reicht. Diese  Fläche östlich vom Knick, südlich des Fließgewässers, west-

lich der Struvenhüttener Straße und nördlich der Kaltenkirchener Straße liegt nicht 

mehr im Bereich des regionalen Grünzuges. Zwischen diesen natürlichen Abgrenzun-

gen, dem Geltungsbereich der 4. Flächennutzungsplanänderung und dem regionalen 

Grünzug liegt ein deutlicher Abstand von ca. 20 m im Minimum. Insofern werden die 

Belange des Regionalplanes durch diese Planung nicht beeinträchtigt und die Ziele der 

Raumordnung beachtet.  

Der Landschaftsplan (festgestellt am 09.01.2003) weist nahezu den gesamten Bereich 

westlich der Struvenhüttener Straße als Eignungsfläche für den Biotopverbund aus. 

Ausgenommen hiervon sind lediglich die Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße 

und der Bereich des „bisherigen“ Reiterhofes (Stand bis 1995). Das westlich angren-

zende Gebäude ist zwar 1995 genehmigt worden, wurde aber erst später realisiert und 

vermessen. Aus diesem Grunde wurde die Erweiterung des Reiterhofes bei der Land-

schaftsplanung von der Gemeinde Kattendorf übersehen und nicht berücksichtigt. Der 

Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes orientiert sich Richtung 

Norden und Westen an den äußeren Abgrenzungen der bereits vorhandenen und ge-

nehmigten baulichen Anlagen. In diesem Bereich ist eine Realisierung des Biotopver-

bundes und damit der Umsetzungen des Landschaftsplanes nicht mehr gegeben. In-

sofern wird von den Darstellungen des Landschaftsplanes abgewichen, dessen Ziele 

und deren Umsetzbarkeit jedoch nicht beeinträchtigt. 

Teilgebiet 2 – Radfahrer-Cafè 

Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I liegt die Fläche im Bereich des regio-

nalen Grünzuges. Nach Ziff 4.2 Abs. 3 RegPlan I sollen zur Sicherung der Freiraum-

funktion Belastungen er regionalen Grünzüge vermieden werden. Die geplante Dar-

stellung des SO-Gebietes -Ausflugslokal-  im Bereich des regionalen Grünzuges ist 

aus landesplanerischer Sicht  vertretbar. Ziele der Raumordnung stehend der 4. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kattendorf nicht entgegen. 

Der Landschaftsplan (festgestellt am 09.01.2003) weist den Bereich für die  
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Teilfläche 2 als Fläche für die Landwirtschaft  -Baudenkmal-  aus.  

Das dargestellte SO-Gebiet (Sievershüttener Straße 36 -Radfahrer-Café) hat eine 

Größe von ca. 400 m2 und umfasst die vorhandenen Gebäude einschl. der Hof- und 

Gartenflächen. 

4.2  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt schutzgutbezogen 

und in dem von der Gemeinde festgelegtem Umfang und Detaillierungsgrad. 

a) Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter 

Auf die Ausführungen unter Ziffer 1 und 3 wird verwiesen. 

Zur Teilfläche 1: 

Die Abgrenzung zwischen dem regionalen Grünzug und der Ortslage Kattendorf orien-

tiert sich an dem Fließgewässer nördlich des Reiterhofes und am Knick westlich vom 

Reiterhof, der von der Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße bis unmittelbar 

zum Fließgewässer reicht. Zwischen diesen natürlichen Abgrenzungen, dem Gel-

tungsbereich der 4. Flächennutzungsplanänderung und dem regionalen Grünzug liegt 

ein deutlicher Abstand von ca. 20 m im Minimum.  

Wertvoller Gehölzbewuchs ist bis auf die vorhandenen Knicks nicht vorhanden.  

Zur Teilfläche 2: 

Das dargestellte SO-Gebiet (Sievershüttener Straße 36 -Ausflugslokal-) umfasst eine 

Fläche von knapp 400 m2 Zurzeit wird die Fläche mit den vorhandenen Gebäuden als 

Hof- und Gartenfläche genutzt. 

Wertvoller Gehölzbewuchs ist bis auf die vorhandenen Knicks nicht vorhanden.  

Schutzgut Boden = gilt für beide Teilflächen 

Die Bodenbildung setzte unter dem  Einfluss von Klima und Vegetation im Spätholozän 

(Nacheiszeit) ein.  

Als Bodentyp ist „Rosterde (Braunerde-Podsaol) über Lehm, stellenweise Pseudogley 

mit der Bodenart „Sand und lehmiger Sand über Lehm“ verbreitet. 

Die Bodenfruchtbarkeit ist mittel bis gut. Die Oberflächenwasserdurchlässigkeit wird 

als „beschränkt“ angenommen. 

Bohrungen oder geophysikalische Untergrundmessungen sind auf der Flächennut-

zungsplanebene nicht erforderlich. Die Durchführung einer spezifischen Baugrundun-

tersuchung ist vom konkreten Vorhaben abhängig und kann daher auf der Vorhabene-
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bene (Bauplanung, Baugenehmigung u. ä.) beurteilt werden. Die daraus resultieren-

den Informationen werden dann vom Unternehmen an das Landesamt für Natur und 

Umwelt Abteilung Geologie und Boden geschickt. 

Schutzgut Klima/Luft = gilt für beide Teilflächen 

Das Klima in Schleswig-Holstein wird in hohem Maße durch die Lage zwischen Nord- 

und Ostsee geprägt und ist als gemäßigtes temperiertes, ozeanisch bestimmtes Klima 

zu bezeichnen. 

Informationen über Luftbelastungen liegen für den Planungsraum nicht vor. Luftbelas-

tungen sind aufgrund des relativ dünnbesiedelten Siedlungsraumes, in Verbindung mit 

der Hauptwindrichtung, nicht zu erwarten. 

Schutzgut Wasser = gilt für beide Teilflächen 

Gut durchlässige Bodentypen, z. B. sandige Braunerden, in relativ flachem Gelände 

haben eine hohe Bedeutung für die Grundwasserneubildung, weil hier Niederschläge 

nur langsam abfließen und relativ leicht versickern können. Derartige Bedingungen 

finden sich im Osten der Gemeinde. Im übrigen Gemeindegebiet ist die Grundwasser-

neubildung wegen der vorherrschenden bindigen Böden und des überwiegend stark 

hängigen Geländes als eingeschränkt zu bewerten. 

Beeinträchtigungen des für den menschlichen Genuss geförderten Grundwassers lie-

gen z. T. vor. Die Grenzwerte verschiedener  Parameter (z.B. für Eisen,  Mangan und 

coliforme Keine) der Trinkwasserverordnung vom 05.12.1990 werden teilweise über-

schritten. Die Gefahr einer Grundwasserbelastung ist im größten Teil des Gemeinde-

gebietes bei den überwiegend vorhandenen bindigen Böden mit hohem stofflichem 

Puffervermögen gering, da insbesondere Ton giftig wirkende metallische Spurenele-

mente (z. B. Cadmium,  Quecksilber, Blei) und bestimmte komplexe organische Verun-

reinigungen absorbieren und dadurch deren Konzentration bei der Bewegung durch 

den Untergrund verringern kann. 

Besonders hohe Risiken für eine oberflächennahe Grundwasserbelastung durch 

Schad- oder  Nährstoffe liegen in den Bereichen mit hohem Grundwasserstand (0-1 m 

unter Flur), da hier die puffernde Bodenschicht relativ geringmächtig ist. Dies trifft ins-

besondere für die zudem gut  durchlässigen sandigen Böden im Osten der Gemeinde 

zu. 
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Trinkwasserversorgung 

Teilgebiet 1  

In der Struvenhüttener Straße in Kattendorf liegt eine Trinkwasserversorgungsleitung. 

Der Reiterhof wird zurzeit über einen privat verlegten Hausanschluss von der Kalten-

kirchener Straße aus versorgt. Ob der bestehende Hausanschluss für die zukünftige 

Versorgung ausreicht, muss im Bauantragsverfahren geprüft werden. 

Teilgebiet 2  

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den vorhandenen Brunnen. 

Abwasserbeseitigung  

Teilgebiet 1: Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an die Mischwasser-

kanalisation  

Teilgebiet 2: Abwasserbeseitigung erfolgt über Hauskläranlagen.  

Die vorhandene Kleinkläranlage mit Nachklärteich ist entsprechend der geplanten Nut-

zung zu erweitern. Hierbei sind gleichermaßen die Vorklärung, eine ev. erforderliche 

Vorbehandlung (Fettabscheider bei entsprechendem Anfall von Speisefetten) sowie 

die biologische Nachbehandlung (derzeit in einem Nachklärteich) zu betrachten und 

den Erfordernissen anzupassen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind der unteren Wasser-

behörde entsprechende Anträge zur Durchführung des Erlaubnisverfahrens vorzule-

gen. 

Oberflächenwasser 

Im Teilgebiet 1 erfolgt die Ableitung des Oberflächenwassers durch Anschluss an die 

Mischwasserkanalisation. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird im Teilgebiet 2 vor Ort zur Versickerung ge-

bracht. 

Schutzgut  Arten  und  Lebensgemeinschaften = gilt für beide Teilflächen 

Die Fläche für reitsportliche Zwecke und die Fläche für das Radfahrercafé werden in-

tensiv genutzt. Eine Begleitflora fehlt  weitestgehend. Aufgrund der intensiven Nut-

zung, naturferne sowie Strukturarmut ist der das Plangebiet bestimmende Biotoptyp in 

seiner ökologischen Funktion als Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzengesell-

schaften erheblich eingeschränkt. Im Rahmen der Beteiligung des Landesamtes für 

Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein teilt das Amt im Schreiben vom  

21.11.2007 mit, dass keine Bedenken aus artenschutzrechtlicher- und fachlicher Sicht 

gegen das Vorhaben bestehen. 
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Zur Potentialabschätzung, ob besonders oder streng geschützte Arten durch den Bau-

leitplan betroffen werden, wurde im Herbst 2007 eine Ortsbesichtigung durchgeführt. 

Aufgrund der intensiven Nutzung ist das Plangebiet als Lebensraum für heimische 

Tier- und Pflanzengesellschaften erheblich eingeschränkt. Tierarten konnten im Zuge 

einer vorgenommenen Zufallsbeobachtung nicht beobachtet werden.  

Klein- und Großsäuger einschl. Fledermäuse 

Die angrenzenden Gehölsstrukturen können potentieller Sommerlebensraum bzw. 

Jagdrevier von Fledermausarten (z.B. Abendsegler, Kleiner Abendsegler) oder der 

Haselmaus sein. Die Knicks können als Flug-Leitstrukturen für Fledermäuse fungieren. 

Vögel 

In den angrenzenden Knicks können potentiell heimische Vogelarten wie z. B. Gold-

ammer, Blaumeise, Kohlmeise, Feldsperling, Grünfink brüten. In der angrenzenden  

feuchten Niederung des Grabenverlaufs evt. auch Wiesenvögel. 

Amphibien und Reptilien 

Ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien ist nicht belegt und aufgrund der Biotop-

struktur auch ausgeschlossen. Eine Betroffenheit dieser Arten ist durch die Planung 

nicht gegeben. 

Libellen 

Potentiell sind keine relevanten Libellenarten im Geltungsbereich betroffen.  

Die Eingriffsfolgen auf das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften bestehen 

insbesondere aufgrund der Störwirkungen, die von den Vorhaben auf den Lebensraum 

(angrenzende Knicks) ausgehen werden. Hier entstehen durchaus Betroffenheiten 

durch das Heranrücken einer nutzungsintensiven Bebauung, insbesondere in Form 

von Beunruhigungen und Scheuchwirkungen aufgrund von Bewegungen in den Gel-

tungsbereichen, die eine Beeinträchtigung der Wohn- und Brutstätten heimischer Vo-

gelarten und Nahrungsrevier für potenziell vorkommende Fledermausarten darstellt. 

Die Beeinträchtigungen sind als untergeordnet anzusehen, da in der unmittelbaren 

Umgebung weiterer geeigneter gleichartiger Lebensraum existiert, so dass genügend 

Ausweichmöglichkeiten für etwaige Vögel vorhanden sind.  

Daher ist davon auszugehen, dass die Funktion dieser Lebensstätte auch bei Durch-

führung der Planung grundsätzlich gewahrt bleibt.  

Verbotstatbestände im Sinne des § 42 BNatSchG treten nicht ein. Somit stehen Be-

lange des Artenschutzes den Planinhalten nicht entgegen. 
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Schutzgut Orts- und Landschaftsbild, Ortsranderholung = gilt für beide Teilflä-

chen 

Der Planbereich ist durch die bestehende Bebauung und die vorhandenen Reitanlagen 

geprägt. Aufgrund der Einsehbarkeit des Plangebietes sind Maßnahmen zur randli-

chen Grüneinbindung und Grüngliederung des Plangebietes anzulegen.  

Schutzgut Mensch = gilt für beide Teilflächen 

Der Planbereich ist aufgrund der Lage und den örtlichen Gegebenheiten weder durch 

Geruchsimmissionen noch durch Lärmimmissionen vorbelastet. 

Schutzgut Kulturgüter  

Denkmalgeschütze Anlagen oder archäologische Denkmäler von kulturhistorischem 

Wert bestehen weder im Planbereich noch im prägenden Umgebungsbereich. 

Näheres zum Teilgebiet 2: 

Das Haupthaus auf dem Grundstück Sievershüttener Straße 36 ist ein eingeschossi-

ges Fachhallenhaus aus Backstein und reetgedecktem Satteldach, das bis August 

2004 als einfaches Kulturdenkmal gem. § 1 Abs. 2 DSchG in der landeseinheitlichen 

Denkmälerkartei geführt wurde. Aufgrund der nachhaltigen Beeinträchtigung des Kul-

turdenkmals durch den großvolumigen Neubau auf dem Grundstück - als Ersatz für 

einen kleinen Schuppen -, wurde den Eigentümern durch das Landesamt für Denk-

malpflege mitgeteilt, dass die Denkmaleigenschaft ihres Reetdachgebäudes in der 

Sievershüttener Straße 36 mit Wirkung vom 20.08.2004 erloschen ist. 

Im Zuge der ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse kam die Idee, das Grund-

stück Sievershüttener Straße 36 zu einem Radfahrer Café zu entwickeln. Diese Idee 

wurde als Maßnahme in den Dorfentwicklungsplan aufgenommen. Hiermit wird das 

kreisweite Radverkehrswegekonzept gefördert. Die Maßnahme hat somit Bedeutung 

für den Kreis Segeberg, die Region Amt Kisdorf und die Gemeinde Kattendorf. 

Die Errichtung eines Radfahrer-Cafés auf dem Grundstück Sievershüttener Straße 36 

ist als private Maßnahme P 4 Gegenstand des aktuellen Dorfentwicklungsplans (s. An-

lage). Das Café liegt an einer Route des kreisweiten Freizeitradwegenetzes, die auch 

als Streckenvorschlag Bestandteil des landesweiten Radverkehrsnetzes ist. Das Amt 

Kisdorf hat den Bau eines straßenbegleitenden kombinierten Rad- und Gehweges von 

Kattendorf über Hüttblek nach Sievershütten an der L 80 als Projekt in sein integriertes 

Wegenetz aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der attraktiven La-

ge und des Zusammenhanges mit dem historischen landwirtschaftlichen Gebäude ein 

attraktives Ziel für Ausflügler entstehen wird. Das Fahrradcafé kann zu einer verbes-
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serten Infrastruktur beitragen und somit die touristische Qualität der Region steigern. 

Die Darstellung erfolgt als Sondergebiet - Ausflugslokal -. 

Der Gemeinde waren die besondere bauliche Situation und die Entwicklung des Ge-

bäudes bekannt. Die Überlegungen der Gemeinde sind in den  Aufstellungsbeschluss 

und in den Entwurfs- und Auslegungsbeschluß eingeflossen. Sie lässt sich dabei nicht 

in erster Linie von dem Privatinteresse leiten, sondern von einer aus Sicht der Ge-

meinde positiven und sinnvollen Nutzung des Grundstückes im Hinblick auf eine Ver-

besserung der Freizeitinfrastruktur der Gemeinde und der Region. Der Verlust der 

Denkmaleigenschaft des Reetdachgebäudes (am 20.08.2004) ist zwar auch aus Sicht 

der Gemeinde bedauerlich, jedoch für die Realisierung der angestrebten Nutzung nicht  

zwingend erforderlich. Wie bereits dargelegt, ist die Idee, das Grundstück Sievershüt-

tener Straße 36 zu einem Radfahrer Café zu entwickeln, im Zuge der ländlichen Struk-

tur- und Entwicklungsanalyse entwickelt worden und als Maßnahme in die Dorfent-

wicklungsplanung des Amtes Kisdorf aufgenommen worden. Die Maßnahme fördert 

das kreisweite Radverkehrswegekonzept und hat somit Bedeutung für den Kreis, die 

Region Amt Kisdorf und die Gemeinde Kattendorf. Zugleich werden damit auch die 

Ziele der Raumordnung im Hinblick auf die Naherholungsnutzung der regionalen 

Grünzüge (Regionalplan I) beachtet. 

Die Vorschläge der unteren Denkmalschutzbehörde an die konkrete Gestaltung des 

Baukörpers (wie z. B. regionaltypisch genähten First, grüne Fensterblendrahmen) 

werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft. 

Der Flächennutzungsplan stellt die Art der baulichen Nutzung dar und keine Detailre-

gelungen zur Größe, Umfang und Gestaltung eines konkreten Vorhabens.  

Diese Details sind nach § 5 BauGB mangels bodenrechtlicher Relevanz auch nicht 

darstellbar.  

Seitens der Gemeinde Kattendorf besteht kein Interesse, diese Details über einen Be-

bauungsplan zu regeln. Auch unter erneuter Abwägung der Belange der Ziele der 

Raumordnung, Freizeit und Erholung sowie den privaten Interessen der Eigentümer 

einerseits mit den Belangen des Denkmalschutzes andererseits hält die Gemeinde im 

Ergebnis an ihrer Planung fest. 

Wechselwirkungen 

Es sind keine nachteiligen Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern 

bekannt. Lediglich zum Schutzgut Kulturgut (Denkmalschutz) gibt es nachteilige 

Wechselwirkungen wie vorstehend ausführlich beschrieben. 
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Zusammenfassend handelt es sich um Flächen mit allgemeiner Bedeutung für 

den Naturschutz. 

b) Schutzgut bezogene Entwicklungsprognose 

Bei Realisierung der Planung werden hochwertige, geschützte oder sehr empfindliche 

landschaftfsökologische Funktionen nicht berührt. Das Teilgebiet 1 wird bereits für reit-

sportliche Aktivitäten genutzt. Die Gebäude im Teilbereich 2 sind bereits vorhanden 

und werden lediglich in ihren jetzigen Abmessungen in der 4. FNPÄ dargestellt. 

Im Hinblick auf den Boden ist bezogen auf die beiden durch die Planung vorbereiteten 

Erweiterungen mit einer maximalen zusätzlichen Versiegelung von ca. 400 m² zu 

rechnen. 

Dies hat zur Folge, dass durch die geplante Bebauung die Bodenfunktion auf  

ca. 400 m² ha völlig ausgesetzt wird.  

Dies gilt auch für den Wasserhaushalt, da es hier zu Eingriffsfolgen in Form des Ver-

lustes der Filterwirkung und der Grundwasserneubildung kommt.  

Im Hinblick auf das Schmutzwasser wird es durch die Planung zu einem unerheblichen 

Mehraufwand kommen. Die Kapazitäten der Abwasseranlage sind ausreichend. 

Im Hinblick auf das Ortsbild ist von einer geringen Beeinträchtigung auszugehen, da 

das Gebiet durch die vorhandene Bebauung bereits entsprechend vorgeprägt ist.  

Bezogen auf das Landschaftsbild wird es durch die Verstärkung der bereits angelegten 

Eingrünungsmaßnahmen zu einer Verbesserung der jetzigen Situation kommen. 

Die Ortsranderholungsfunktion wird durch diese Planung nicht beeinträchtigt. 

Hinsichtlich der Lärmbelastung (Schutzgut Mensch) wird es durch die Planung zu kei-

ner weiteren Belastung kommen, die über die bereits bestehende hinausgeht. Eine 

Unverträglichkeit mit der umliegenden Nutzung ist durch die Planung nicht zu erwar-

ten. Dies geht auch aus dem Schallgutachten vom 04.09.2007, das Anlage der Be-

gründung ist, hervor. 

Die Eingriffsfolgen auf das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften sind  als un-

tergeordnet anzusehen, da hier keine Betroffenheit gegeben ist.  

Hinsichtlich des Klimas sind die Eingriffsfolgen bezüglich des Bestandes als vernach-

lässigbar einzuschätzen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer Beibehaltung der bisherigen Nutzung 

und des bisherigen Umweltzustandes (s. Bestandsaufnahme) auszugehen. 

In der Gesamtbetrachtung kommt es durch die Planung zu einer Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Boden und des Schutzgutes Wasser. 
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c)  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Zur landschaftsgerechteren Einbindung und für die zusätzlich versiegelten Flächen wird 

durch die Anpflanzung von Hecken auf den jeweiligen Grundstücken der erforderliche 

Ausgleich erbracht. Wegen der Kleinmaßstäblichkeit wird im Flächennutzungsplanver-

fahren auf eine Darstellung verzichtet. 

Der Nachweis ist im Bauantragsverfahren zu erbringen. 

d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bauleit-

plans bestehen über die im Rahmen der beschriebenen Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen hinaus keine weiteren anderweitigen Planungsmöglichkeiten, bei de-

nen davon auszugehen ist, dass die Auswirkungen  auf die Umwelt geringer sein könn-

ten. Außerdem würde die räumliche Zuordnung fehlen.

4.3 Zusätzliche Angaben 

a) Verwendete technische Verfahren, Schwierigkeiten  

Technische Verfahren sind nicht zur Anwendung gekommen. 

Technische Lücken oder fehlende Kenntnisse bestanden nicht. 

b) Überwachung  

Es ist eine stichprobenartige Überprüfung der Ergebnisse der Bewertung der Schutzgü-

ter sowie die Einhaltung der Festsetzungen vorgesehen. 

c) Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Zuge dieser Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Erweiterung der reitsportlichen Anlage und die Eröffnung eines Rad-

fahrercafés  ermöglicht werden. 

Teilgebiet 1 

Am nördlichen Ortsausgang Richtung Struvenhütten befindet sich ein Reitbetrieb. Die-

ser Betrieb wird von einem Verein betrieben und ist nicht privilegiert. Der rege Zuspruch 

erfordert jetzt Erweiterungsmaßnahmen mit dem Ziel der Anpassung an die notwendi-

gen reitsportlichen und -therapeutischen Erfordernisse.  

Zwischen dem Fließgewässer nördlich des Reiterhofes und dem Reiterhof verbleibt 

noch ein Abstand von ≥ als 20 m.  Westlich vom Reiterhof befindet sich ein Knick, der 

von der Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße bis unmittelbar zum Fließgewäs-
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ser reicht. Zwischen diesen natürlichen Abgrenzungen erfolgt die Erweiterung des Rei-

terhofes und die Darstellung als gemischte Baufläche.  

Der erforderliche Ausgleich soll auf dem Grundstück durch Anpflanzungen von Hecken, 

Büschen und Sträuchern  erfolgen. 

Teilgebiet 2 

Die Errichtung eines Radfahrer-Cafés in einem bestehenden Gebäude auf dem Grund-

stück Sievershüttener Straße 36 ist Gegenstand des aktuellen Dorfentwicklungsplans 

(s. Anlage). Das Café liegt an einer Route des kreisweiten Freizeitradwegenetzes, die 

auch als Streckenvorschlag Bestandteil des landesweiten Radverkehrsnetzes ist. Das 

Amt Kisdorf hat den Bau eines straßenbegleitenden kombinierten Rad- und Gehweges 

von Kattendorf über Hüttblek nach Sievershütten an der L 80 als Projekt in seinem in-

tegrierten Wegenetz aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Lage 

ein attraktives Ziel für Ausflügler entstehen wird. Das Fahrradcafé kann zu einer verbes-

serten Infrastruktur beitragen und somit die touristische Qualität der Region steigern. 

Die Darstellung erfolgt als Sondergebiet - Ausflugslokal -. 

Durch die geplante Bebauung sind Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden und des 

Schutzgutes Wasser zu erwarten.  

Der erforderliche Ausgleich soll auf dem Grundstück durch Anpflanzungen von Hecken, 

Büschen und Sträuchern  erfolgen. 

5. Erschließung

Das Teilgebiet 1 liegt an der freien Strecke der K 112. Der Kreis Segeberg ist bei einer de-

taillierten Planung zu beteiligen. 

Teilgebiet 2 

Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein 

vom 22.07.1962 (GVOBl. Seite 237) i.d.F. vom 25.11.2003 (GVOBl. Seite 631) dürfen au-

ßerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurch-

fahrt Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in 

einer Entfernung bis zu 20 m von der Landesstraße 80, gemessen vom äußeren Rand der 

befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorge-

nommen werden. Innerhalb des 20 m Abstandes gibt es bereits zulässigerweise errichtete 

Bauten. Diese genießen Bestandsschutz. Für das Radfahrer-Café ist auf der Vorhabenebe-

ne evt. eine Ausnahmegenehmigung nach dem Straßen- und Wegegesetz erforderlich. Zu-

sätzliche neue Bauten sind nicht geplant. 
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Weitere direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu der freien Strecke der Landesstraße 80 

nicht angelegt werden. In Folge dieser Planung ist weder beabsichtigt noch zu erwarten, 

dass neue Grundstückszufahrten zur L 80 angelegt werden. Die vorhandene Zufahrt wird 

auch für das Radler-Café genutzt. Verkehrslenkende Maßnahmen und zusätzliche Schall-

schutzmaßnahmen sind für die Radler-Café-Nutzung gegenüber der bestehenden Nutzung 

nicht erforderlich. 

6. Ver- und Entsorgung

Die Versorgung der künftigen Baugebiete mit elektrischer Energie ist durch Anschluss an 

die vorhandenen Leitungen sichergestellt.  

Trinkwasserversorgung

Teilgebiet 1  

In der Struvenhüttener Straße in Kattendorf liegt eine Trinkwasserversorgungsleitung. Der 

Reiterhof wird zurzeit über einen privat verlegten Hausanschluss von der Kaltenkirchener 

Straße aus versorgt. Ob der bestehende Hausanschluss für die zukünftige Versorgung aus-

reicht, muss im Bauantragsverfahren geprüft werden.

Teilgebiet 2  

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den vorhandenen Brunnen. 

Abwasserbeseitigung  

Teilgebiet 1: Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an die Mischwasserkanali-

sation  

Teilgebiet 2: Abwasserbeseitigung erfolgt über Hauskläranlagen.  

Die vorhandene Kleinkläranlage mit Nachklärteich ist entsprechend der geplanten Nutzung 

zu erweitern. Hierbei sind gleichermaßen die Vorklärung, eine ev. erforderliche Vorbehand-

lung (Fettabscheider bei entsprechendem Anfall von Speisefetten) sowie die biologische 

Nachbehandlung (derzeit in einem Nachklärteich) zu betrachten und den Erfordernissen 

anzupassen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind der unteren Wasserbehörde entsprechende 

Anträge zur Durchführung des Erlaubnisverfahrens vorzulegen. 

Sollte auf Vorhabenebene eine Erweiterung der Klärteichanlage erforderlich werden, so ist 

diese naturnah zu gestalten. Die Böschungen sollten mit einer Neigung von 1:2 bis 1:5 o-

berhalb und unterhalb der Wasserlinie angelegt werden. Ein Pufferstreifen um das Gewäs-

ser sollte vorgesehen werden, der nicht oder extensiv genutzt werden kann. 
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Oberflächenwasser

Im Teilgebiet 1 erfolgt die Ableitung des Oberflächenwassers durch Anschluss an die 

Mischwasserkanalisation. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird im Teilgebiet 2 vor Ort zur Versickerung gebracht. 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises 

Segeberg zur zentralen Mülldeponie in Damsdorf/Tensfeld. 

Löschwasserversorgung

Für den Feuerwehreinsatz auf Grundstücken mit Bauteilen gleich oder weiter 50 m von der 

öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, der LBO 2000 § 5 (4) S-H entsprechend, sind Flächen 

nach DIN 14090.2003-05 zu planen, herzustellen, zu kennzeichnen, instand zu halten und 

jederzeit für die Feuerwehr benutzbar freizuhalten Bewegungsflächen der Feuerwehr sind 

nach Pkt. 4.4 zu planen und gemäß Pkt. A 6 zu 4.4.1 o. g. DIN mit der Brandschutzstelle 

(Vorbeugender Brandschutz) Kreis Segeberg abzustimmen. 

Teilgebiet 1 

Der Grundschutz der Löschwasserversorgung wird aus dem Netz der öffentlichen Trinkwas-

serversorgung mit  48 m³/h nach Arbeitsblatt DVGW – W 405 und Erlass des Innenministe-

rium vom 24.08.1999 – IV – 334 – 166.701.400 – in dem überplanten Baugebiet sicherge-

stellt. 

Teilgebiet 2 

Auf der Vorhabenebene muss der Bauherr im Zuge des Bauantragsverfahrens zusammen 

mit der unteren Wasserbehörde klären, ob die bestehende Brunnenanlage für die Lösch-

wasserversorgung ausreicht. 

________________________________________________________________________ 

Gemeinde Kattendorf, den ……………………

       

           

____________________________________     

(Bürgermeister)      
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Dorfentwicklungsplan Amt Kisdorf 

- Private Maßnahme -

Reetdacherneuerung und Einrichtung eines Landcafés Maßnahme-Nr.: P 4

Träger: Ute Sandvoss-Köppen, Knut Köppen, Sievershüttener Straße 36, 25468 Kattendorf 

Standort: Wie vor Gemeinde: Kattendorf

DE: 5.000,00 € In den Finanzierungsplan einzustellen DE: 5.000,00 € Kosten: 

Reet: 29.000,00 € In den Finanzierungsplan einzustellen Reet: 29.000,00 € 

Gebäudemerkmale:

Baujahr:  

Nutzung: 

 Landwirtschaft 
���� ehem. Landwirt-

schaft 
���� Wohnen  
 Gewerbe 
 Gemeinbedarf 

Zustand:

 erhalten 
���� verändert 
 verfremdet 
 bestandsbedroht 
 saniert 

Objektlage:

 Innenbereich 
���� Außenbereich 
 Splittersiedlung 
 Einzelgebäude 
 Teil einer Hofanlage 

Kulturdenkmal:

 § 1 Abs. 2 DSchG 
 § 5 DSchG  

Beschreibung der Maßnahme:

Das Ehepaar Köppen hat etwa vor 20 Jahren das ehemalige landwirtschaftliche 
Gebäude (rechts im Bild) erworben und fachgerecht restauriert. Die notwendige 
Erneuerung der historischen Fenster erfolgte nach dem Bestand. Es wurden Kas-
tenfenster eingebaut, die nach außen aufgehende Flügel in Einfachverglasung 
und schmale Sprossen und zur Wärmedämmung nach innen aufgehende Flügel 
mit Wärmeverbundverglasung aufweisen (Anlage 1). Das Mauerwerk wurde nicht 
erneuert, sondern saniert und mit einem roten Farbanstrich versehen, um es dem 
historischen Bild anzugleichen. Ebenfalls saniert wurde das Fachwerk und konnte 
so erhalten werden. 

Notwendig ist nun die Erneuerung des Reetdaches. Dabei soll der First aus 
Dachpappe durch Heidekraut ersetzt werden. 

Außerdem ist der Einbau einer neuen Haustür erforderlich. 

xx

In dem, vor einigen Jahren errichteten Nebengebäude (Foto links) möchte das Ehepaar Köppen ein Fahr-
radcafé einrichten. Aufgrund des Standortes zwischen den Gemeinden Kattendorf und Hüttblek im Verlauf 
eines beliebten Freizeitradweges, den viele Erholungssuchende am Wochenende auf ihrer Tour von Kalten-
kirchen in das Umland nutzen, bietet sich die Einrichtung einer Fahrradraststätte an. Die räumlichen Vor-
aussetzungen sind in dem Gebäude gegeben. Es fehlt nur die erforderliche Ausstattung im Innern des Ge-
bäudes sowie die Herstellung eines überdachten Fahrradabstellplatzes und der Terrasse mit eine Zuwe-
gung. Von der Terrasse haben die Gäste einen schönen Blick über das Grundstück mit einem großen Teich 
(Anlage 3). 
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Sollte sich zeigen, dass doch mehr Gäste als erwartet mit dem Pkw kommen, so besteht die Möglichkeit der 
Erweiterung für den vorhandenen Parkplatz auf dem eigenen Grundstück. Als Befestigung würde dann ein 
wasserdurchlässiges Material verwendet werden. 

Das Cafe liegt an einer Route des kreisweiten Freizeitradwegenetzes und ist Bestandteil des landesweiten 
Radverkehrsnetzes. Das Amt Kisdorf hat den Bau eines straßenbegleitenden, kombinierten Rad- und Geh-
weges von Kattendorf über Hüttblek nach Sievershütten an der L 80 als Projekt in seinem integrierten We-
genetz aufgenommen (Anlage 2) 

Für die Einrichtung des Fahrradcafes wird keine Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung beantragt. 

Bewertung der Maßnahmen:

Die Erneuerung des Reetdaches trägt zum Erhalt eines historischen landwirtschaftlichen Gebäudes bei, das 
aufgrund der fachgerechten Restaurierung in einem sehr guten Zustand ist. Die Maßnahme entspricht den 
Zielen der Dorfentwicklung und sollte gefördert werden.  

Mit der Einrichtung des Fahrradcafés wird ein attraktives Ziel für erholungssuchende Tages – und Ausflugs-
touristen entstehen. Diese gewinnen durch die zunehmenden Ausflugsaktivitäten von Bürgern in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung. Die touristische Vermarktung der Region, in der sich das Fahrradcafé 
befindet, konzentriert sich auf diesen Tages – und Ausflugstourismus und setzt dabei ihren Schwerpunkt auf 
das Thema Radfahren. Hierbei wird, aufgrund steigender Ansprüche durch die gestiegene Erfahrung von 
Radfahren/Ausflüglern, die Qualität der Infrastruktur immer wichtiger. In diesem Kontext kann das Fahrrad-
café zu einer durchgängigeren und verbesserten Infrastruktur beitragen und somit die touristische Qualität 
der Region steigern.  

Die Öffnungszeiten sind nur eingeschränkt, zu den Hauptzeiten der Ausflugsgäste, am Wochenende nach-
mittags vorgesehen. Der Schwerpunkt des Geschäfts wird aufgrund der geringen Anzahl von Sitzplätzen im
Gebäude, im Freien auf der Terrasse sein. Eine Konkurrenzsituation zu Gastronomiebetrieben in der Um-
gebung ist nicht zu erwarten, da die Anzahl der Gäste durch die bereits genannten Umstände sehr stark 
eingegrenzt ist. Zudem bildet das Fahrradcafé, aufgrund der Lage und der spezifischen Ausrichtung auf 
Radfahrer, keine direkte Konkurrenz. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der attraktiven Lage und des 
Zusammenhanges mit dem historischen landwirtschaftlichen Gebäude ein besonders attraktives Ziel für 
Ausflügler entstehen wird 

Kostenschätzung Einheit Masse EP € GP €
Reetarbeiten

Entfernung des alten Reetdaches m² 295 8,00 2.360,00

Neulattung mit imprägnierten Halbrundlatten oder Schnittholzlatten m² 295 12,00 3.540,00
Neueindeckung mit Importdachreet 1. Sorte, Bindung mit Chrom 
Nickel Draht (V2a), einschließlich Gerüsterstellung und Vorhaltung 
von Abdeckplanen m² 295 64,00 18.880,00
Heidefirst mit V 13 Pappuntelage, Heidekraut aufstopfen und 
Maschendrahtsicherung beidseitig des Firstes mit Chrom Nickel 
Drath vernähen m 15 75,00 1.125,00
Traufbohlen liefern und einbauen m 29,60 22,00 651,20
Ortgangwindbretter liefern und einbauen m 36,60 12,00 439,20
Schornsteineinfassung liefern und einbauen Stck 1,00 250,00 250,00
Container zur Altmaterialentsorgung Stck 5,00 330,00 1.650,00
Summe 28.895,40
Unvorherzusehendes und zur Abrundung 104,60
Summe netto 29.000,00

Fassadenarbeiten

Haustür liefern und einbauen, einschl. Ausbau und Entsorgung der 
alten Haustür Stck 1 4.478,00 4.478,00
Unvorherzusehendes und zur Abrundung 522,00
Summe netto 5.000,00
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Sonstiges:

Auflagen:  Es ist ein Heidefirst herzustellen 
 Bei der Reeteindeckung ist das Schraubverfahren nicht zulässig 
 Abstimmung der Haustür mit dem Betreuer der Dorfentwicklung 

Empfehlung:  keine 

Anlagen: 1. Fenster und Fassade des landwirtschaftlichen Gebäudes 

2. Ausschnitt aus dem integrierten Wegenetz des Amtes Kisdorf 

3. Lageplan Fahrradcafe 

4. Grundriss Gebäude Fahrradcafe 

Anlage 1 
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Anlage 2  

Standort 
Fahrradcafe
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Anlage 3 

Wiese

See



 Anlage zum Dorfentwicklungsplan Amt Kisdorf  

Agenda Regio Marienthaler Straße 17 24340 Eckernförde Tel 04351735270 Fax 04351735370 
RegionNord Büro für Regionalentwicklung  25524 Itzehoe Talstraße 9  Tel: 04821/600838  Fax: 04821/63575   

Dorfentwicklungsplan Amt Kisdorf 

Anlage 4 


























